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1. Einleitung 
 

1.1 Anlass des Projektwettbewerbs 
Die heutigen Räumlichkeiten, in denen die Gemeindeverwaltung eingemietet ist, entsprechen nicht mehr den 
heutigen Bedürfnissen. Neben den eng bemessenen Arbeitsflächen sind die Räume nicht behindertengerecht 
und kundenfreundlich ausgestaltet sowie die erforderliche Diskretion am Kundenschalter (Akustik)ist  nicht 
gegeben. Des Weiteren gibt es kein Raumangebot für Besprechungen mit mehr als 10 Teilnehmern. Eine 
Sanierung der bestehenden Liegenschaft könnte lediglich einen Teil der heutigen räumlichen und konzeptionellen 
Defizite beheben und wäre mit unverhältnismässig hohen Investitionen verbunden. Zusätzlich ist das Angebot an 
Parkplätzen äusserst bescheiden. 

Neben den Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung könnten auch die räumlichen Bedürfnisse der örtlichen 
Feuerwehr, einem kleineren Gemeindesaal und allenfalls externen Büroflächen (Amtsvormundschaft 
Oberthurgau) in einem Gebäude zusammengefasst werden. Die Konzeption des Gebäudes soll modulartig 
erfolgen und eine bauliche Etappierung ermöglichen. 

Aufgrund dieser Gegebenheiten hat der Gemeinderat sich für eine Neubau-Lösung entschieden und sechs 
Architekturbüro für einen Projektwettbewerb eingeladen. 

 

 

1.2 Zielsetzungen 
Die Baukommission stellt folgende Projektanforderungen und Ziele: 

�  Der Kostenrahmen für die Gesamtinvestition (Gemeindeverwaltung, multifunktionalen Räume, 
Feuerwehr) wird auf maximal. CHF 2.8 Mio. festgelegt. 

�  Als Projektperimeter steht die Parzelle 473 im Weiler Sonnenberg zur Verfügung. 

�  Die Erschliessung des Grundstücks hat via der Amriswilerstrasse zu erfolgen. 

�  Allfällig vorhandene Nutzungssynergien mit der angrenzenden Sport- und Mehrzweckhalle sollen 
genutzt werden können (bspw. gegenseitige Parkplatznutzung). 

�  Die Gesamtanlage soll einen ortsbaulich repräsentativen, zweckmässigen Charakter aufweisen und sich 
ortsbaulich in die bestehende Situation gut einfügen. 

�  Das Projekt soll einen modularen Aufbau vorweisen, dass jedes Modul in sich funktionieren kann und 
eine bauliche Etappierung möglich wäre. 

�  Die Fertigstellung des Projektes hat bis ca. Ende 2011 zu erfolgen. 

 

 

1.3 Bearbeitungsgebiet 
Das Bearbeitungsgebiet umfasst die Parzelle Nr. 473 mit einer Fläche von 1913 m2, welche sich in der Zone für 
öffentliche Bauten befindet. Das bezeichnete Grundstück ist im Situationsplan markiert. Die Erschliessung der 
Parzelle soll via der Amriswilerstrasse erfolgen. Es kann eine Verbindung (Gehweg) zur südlich gelegenen 
Turnhalle entstehen. Damit könnten allenfalls Synergien in der gegenseitigen Nutzung von Parkplätzen 
geschaffen werden. Die bestehende Trafostation auf dem Grundstück ist nicht disponibel, jedoch sind 
gestalterische Veränderungen möglich.   

                                                                                               

best. Trafo /  
unveränderbar 

best. Turnhalle 
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2. Organisation 
 

2.1 Veranstalter / Organisator 
Veranstalter / ausschreibende Stelle  

Politische Gemeinde Hefenhofen, Amriswilerstrasse 30, CH-8580 Hefenhofen 

 

Organisator 

Die Organisation des Projektwettbewerbes, die Vorprüfung der eingereichten Projekte sowie die gesamte 
bauherrenseitige Projektleitung während der Planerevaluationsphase liegt bei der buffonibühler ag.  
Kontaktdaten:  
buffoni bühler ag, Wuhrstrasse 2a, CH-8580 Amriswil, T. 071 / 411 35 45 | F. 071 / 411 35 66 
info@buffonibuehler.ch | buffonibuehler.ch 
 

 

2.2 Wettbewerbsart 
Die Politische Gemeinde Hefenhofen führt ein Projektwettbewerb im eingeladenen, anonymen Verfahren für die 
planerischen Architekturleistungen (nach SIA 102/2003) durch. Das Verfahren und die Beurteilung der Beiträge 
sind unter Berücksichtigung der kommunalen Bedürfnisse an die SIA 142 angelehnt.  Der Projektwettbewerb im 
Einladungsverfahren richtet sich an Architekturbüros (BKP 291 Architektur). 

 

 

2.3 Rechtsweg und Verbindlichkeit 
Mit der Teilnahme am Verfahren anerkennen die teilnehmenden Teams die Bestimmungen des Verfahrens 
(Studienprogramm), die Fragebeantwortung sowie die Entscheide des Preisgerichts.  

Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungswesens und unter 
Berücksichtigung der kommunalen Bedürfnisse in Anlehnung an die SIA 142. Das Vergabeverfahren untersteht 
nicht dem Staatsvertragsbereich. Anwendbar ist schweizerisches Recht. Bei Streitfällen entscheidet das 
Bundesverwaltungsgericht. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 

 

 

2.4 Teilnehmende Architekturbüros 
Die Veranstalter haben aufgrund einer Auswahl folgende Architekturbüros zur Teilnahme am Projektwettbewerb 
eingeladen: 

�  Dransfeld Architekten, Ermatingen 
�  Thomas K. Keller Architekten, Amriswil 
�  Oestreich+Schmid Architekten, St.Gallen 
�  finger munz architekten, Arbon / St.Gallen 
�  Schulthess Architekten, Amriswil 
�  Olbrecht und Lanter AG, Frauenfeld 

 

 

2.5 Preisgericht & Experten 
Für die Beurteilung der Projektbeiträge hat die Auftraggeberin das folgende Preisgericht eingesetzt: 

 

Sachpreisrichter (mit Stimmrecht) 

�  Priska Schwarz, Frau Gemeindeammann / Mitglied Baukommission, Gmd. Hefenhofen 
�  Peter Lippuner, Mitglied Baukommission, Gmd. Hefenhofen 

 

Fachpreisrichter (mit Stimmrecht) 

�  Ueli Wepfer, Dipl. Architekt ETH/SIA/BSA, Arbon, Vorsitz / Stichentscheid  
�  Werner Keller, Architekt SWB, Weinfelden  
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Experten (ohne Stimmrecht) 

�  Hanns Wipf, Mitglied Baukommission / Gemeindeschreiber Gmd. Hefenhofen 
�  Urs Rohner, Mitglied Baukommission / Gemeinderat, Gmd. Hefenhofen 
�  Alois Oswald, Mitglied Baukommission, Gmd. Hefenhofen 
�  Andreas Niklaus, Geometer / Raumplaner Gmd. Hefenhofen, Amriswil 
�  Norbert Scherrer, Architekt / Kostenplaner, Kreuzlingen 
�  Michael Bühler, Organisator Verfahren, Amriswil / St.Gallen 

 

 

 

3. Vorprüfung 
 

3.1 Orientierung Preisgericht 
Die materielle Prüfung beinhaltet die Prüfung der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen, welche basierend 
auf dem Studienprogramm eingefordert wurden. Die formelle Prüfung umfasst die Einhaltung der Anonymität und 
die fristgerechte Abgabe der Planunterlagen und des Modells. 

Eine vertiefte Prüfung hinsichtlich dem Baureglement und einer Grobkostenüberprüfung erfolgte für einzelne, 
favorisierte Projekte in der Zeitspanne zwischen dem 1. und 2. Juryhalbtag. 

 

 

3.2 Prüfungsergebnis 
Alle Unterlagen der eingeladenen Teilnehmer wurden fristgerecht bis spätestens Montag, 30. November 2009 
18.00 Uhr bei buffonibühler ag, Wuhrstrasse 2a, CH-8580 Amriswil, Organisator des Verfahrens, eingereicht.  Die 
Abgabe der Modelle erfolgte bis spätestens Freitag, 4. Dezember 2009, 18.00 Uhr. Bis auf wenige, 
vernachlässigbare Ausnahmen erfolgte die Abgabe vollständig. Die Anonymität wurde von allen Teilnehmern 
gewahrt. 

 

 

3.3 Antrag Vorprüfinstanz 
Der Organisator erachtet nach erfolgter Vorprüfung alle Wettbewerbsbeiträge der Aufgabenstellung entsprechend 
und empfiehlt dem Preisgericht alle eingereichten Beiträge für die Beurteilung zuzulassen. Somit sind alle 
Teilnehmer gemäss den Bedingungen des Studienprogrammes, dat. vom 25.09.2009, entschädigungsberechtigt. 

 

 

3.4 Prüfung durch das Preisgericht 
Das Preisgericht folgt dem Antrag der Vorprüfinstanz und beschloss einstimmig alle sechs Beiträge für das 
Bewertungsverfahren zuzulassen. 

 

 

 

4. Beurteilung 
 

4.1 Vorgehen / Zusammenfassung 
Das Preisgericht trat vollzählig zur Beurteilung der eingereichten Beiträge an zwei Halbtagen, am 9. und 14. 
Dezember 2009 jeweils vormittags, im Saal des Restaurant Löwen in Sommeri zusammen. 

Am ersten Beurteilungshalbtag, dem 9. Dezember 2009, wurden in einem ersten Rundgang je drei Beiträge durch 
je zwei Mitglieder des Preisgerichtes (Fach- und Sachpreisrichter) ergänzt mit zwei Experten eingehend 
begutachtet. Anschliessend wurden die im ersten Rundgang studierten Wettbewerbsbeiträge von den jeweiligen 
Fachpreisrichtern ohne Wertung vorgestellt. In der anschliessenden Plenumsdiskussion wurde eine erste 
Wertung durchgeführt. Das Preisgericht entschied nach einer erneuten individuellen Betrachtung und der 
anschliessenden Diskussion, zwei der eingereichten Projekte einer genaueren Prüfung zu unterziehen. 

Der zweite Beurteilungshalbtag, der 14. Dezember 2009, wurde mit den jeweiligen Beurteilungstexten zu den 
einzelnen Projektbeiträgen in Form eines Kontrollrundgangs eröffnet. Darin wurden die Entscheide des ersten 
Beurteilungshalbtages nochmals überprüft und bestätigt. 
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In einem zweiten Bewertungsdurchgang wurden die verbleibenden zwei Projekte nochmals einer eingehenden 
Prüfung durch das gesamte Preisgericht unterzogen und ausführlich gemeinsam diskutiert.  Nach Abwägen aller 
Kriterien und Vergleich der Projekte untereinander, konnte der Sieger des Projektwettbewerbs ermittelt werden. 

 
 

4.2 Beurteilungskriterien 
Die eingereichten Projektbeiträge wurden nach den folgenden Kriterien, basierend dem Studienprogramm vom 
25.09.2009, bewertet: 

 

�  Situation und architektonische Konzeption 

- Integration des Baukörpers in die Umgebung und Topographie 

- architektonischer Ausdruck 

- Bezug zu den umliegenden Bauten 

 

�  Organisation 

- Innere Organisation und Anordnung der Räume 

- Zweckmässigkeit der betrieblichen Abläufe 

 

�  Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit 

- wirtschaftlicher Betrieb und Unterhalt 

- ökologischer Aspekt der Baumaterialien 

 

�  Erschliessung und Parkierung 

 

�  Gesamteindruck 
 
 

4.3 Würdigung 
Die sechs eingereichten Beiträge überzeugen in ihrer Gesamtheit durch eine breite Darlegung möglicher 
Lösungsansätze für die kleine, aber durchaus komplexe Aufgabenstellung. Das Preisgericht, die Experten und die 
Vertreter der Auftraggeberin zeigten sich erfreut über den Bearbeitungsumfang, die angetroffene Bearbeitungs-
tiefe und sind dankbar für die facettenreichen Projektarbeiten. Jeder Beitrag setzte sich intensiv mit der 
Aufgabenstellung auseinander und legte jeweils unterschiedliche, individuelle Schwerpunkte.  
 
 

4.4 Erster Bewertungstag 
Die Beiträge werden einzeln nach folgendem Schema einer Bewertung unterzogen: 

 

�  Studium der einzelnen Beiträge in 4er-Gruppen (1 Fach- und Sachpreisrichter, 2 Experten)  
�  Berichterstattung und Vorstellung der Beiträge an das gesamte Preisgericht (inkl. Experten) 
�  Gemeinsames analysieren der Vor- und Nachteile / Prüfung aufgrund der o.g. Kriterien des jeweiligen 

Beitrages 
�  Diskussion im Plenum (Preisgericht, Experten) 
�  Individuelle Betrachtung 
�  Entscheid 

 

Nach einer umfassenden Diskussion aller Projekte wurden am ersten Bewertungstag diejenigen Projekte 
ausgeschieden, welche teilweise in den ortsbaulichen, architektonischen, betrieblichen und organisatorischen 
Aspekten nicht gleichermassen überzeugen konnten. 

 

Ausgeschieden nach dem ersten Bewertungstag sind: 

�  Beitrag Nr. 02 / Alpstein 
�  Beitrag Nr. 04 / Campo 
�  Beitrag Nr. 05 / Modulation 
�  Beitrag Nr. 06 / schatten `sprung 
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4.5 Zweiter Bewertungstag / Kontrolldurchgang 
Der zweite Bewertungstag begann mit einem Kontrolldurchgang basierend auf den durch die Fachpreisrichter 
erstellten Beurteilungstexten. Dabei hielt man sich nach folgendem Bewertungsschema: 

 

�  Präsentation des Beurteilungstextes durch den jeweiligen Verfasser (Fachpreisrichter) 
�  Diskussion im Plenum 
�  Bestätigung Entscheide vom ersten Bewertungstag 

 

Die Entscheide aus dem 1. Bewertungstag wurden einstimmig bestätigt. Die verbleibenden zwei Projektbeiträge 
wurden am zweiten Bewertungstag detailliert analysiert, diskutiert und miteinander verglichen. In die Diskussion 
integrierte man die Erkenntnisse aus den detaillierteren Berichten hinsichtlich Baureglement und Grobkosten-
schätzung. Dabei wurde im Speziellen der Fokus auf die Entwicklungsfähigkeit eines Gesamtkonzeptes und den 
betrieblichen Anforderungen der Gemeinde gelegt. 
Die Detailprüfungen der beiden Projekte ergaben folgende Schlussbeurteilungen:  
 

�  Baureglement / ortsbauliche Einpassung 

Das angedachte Flachdach des einen Projektes, wie auch die Pultdachform des andern Projektes sind gemäss 
Baureglement der Gemeinde Hefenhofen realisierbar, sofern diese zum Charakter einer Baute gehören und eine 
gute Einpassung in die Umgebung resp. in den ortsbaulichen Kontext gewährleisten. Ist dieser Umstand erfüllt, 
was in den beiden Fällen zutreffen würde, kann ein Flach- resp. Pultdach realisiert werden und von einem 
Satteldaches abgesehen werden. Die Gebäude- und Grenzabstände, wie auch die Gebäudehöhen sind in beiden 
Projekten gemäss Baureglement eingehalten. 

 

�� Grobkostenschätzung 

Die beiden Projekte sind mit einer Differenz von ca. 2-3% bei einem Genauigkeitsgrad von +/- 20% aus Sicht der 
Baukosten praktisch identisch (=keine Präferenz). Die Kompaktheit der beiden Volumen lässt sich aus den 
Volumen/Flächenvergleichszahlen erkennen. Die beiden Projekte sind auch die beiden kostengünstigsten im 
Vergleich zu den andern vier. 
Beide Projekte lassen sich mit dem anvisierten Budget von CHF 2.8 Mio. (BKP 1-9, inkl. MWST) realisieren. 
Projektspezifische Einsparungspotentiale sind im Vergleich zueinander keine ersichtlich. 
 

Ausgeschieden nach dem 2. Wertungstag ist: 

�  Beitrag Nr. 01 / 11er Haus 

 

Ausschlaggebend für diesen Entscheid waren folgende Argumente, mit welchem Beitrag Nr. 03 / Hebinhova im 
Vergleich zu Beitrag Nr. 01 / 11er Haus zu überzeugen vermag: 

 

�  gute, ortsbauliche Eingliederung mittels zweier präzis gesetzten, gegeneinander abgedrehten Volumen 
�  gute Erschliessungslösung für Gemeindehaus und Feuerwehr 
�  überzeugende Weise einer möglichen Etappierung 
�  gute Lösung für eine unabhängige Nutzung von Gemeindeverwaltung und Saal 
�  durchdachtes, entwicklungsfähiges Projekt / Flexibilität der Grundrisse ermöglicht eine spätere 

Umnutzung 
 

 

4.6 Schlussbeurteilung / Prämierung 
Nach eingehender Diskussion, einem Kontrolldurchgang und nach nochmaliger Abwägung aller Kriterien hat das 
Preisgericht das folgende Projekt einstimmig zum Sieger des Projektwettbewerbs erklärt: 

 

�  Beitrag Nr. 03 / Hebinhova 
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4.7 Rangierung 
Aufgrund der Gewichtung der Kriterien ergibt sich im vorliegenden Projektwettbewerb folgende Rangierung: 

 

�  1. Rang: Beitrag Nr. 03 / Hebinhova 
�  2. Rang: Beitrag Nr. 01 / 11er Haus 

 
�  Ohne Rangierung:  Beitrag Nr. 02 / Alpstein 

Beitrag Nr. 04 / Campo 
Beitrag Nr. 05 / Modulation 
Beitrag Nr. 06 / schatten `sprung 
 
 
 

5. Empfehlung des Preisgerichtes 
 

5.1 Weiterbearbeitung 
Das Preisgericht empfiehlt der Veranstalterin einstimmig, den im ersten Rang platzierte Beitrag 

 

�  Beitrag Nr. 03 / Hebinhova 
 

zur Weiterbearbeitung und somit zur Beauftragung weiterer Architekturleistungen. Vorbehältlich der 
Kreditgenehmigung durch die Instanzen wird mit dem Sieger des Projektwettbewerbs, ein auf Basis der 
nachfolgenden Honorarberechnungsfaktoren und der SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2003) basierender Vertrag für 
die planerischen Leistungen abgeschlossen. Die Planungsphasen werden durch die Auftraggeberin einzeln 
ausgelöst. Die Auftraggeberin beabsichtigt, für die Realisierungsarbeiten (Bauleitungs-, Ausschreibungs- und 
Kostenmanagementaufgaben) eine Drittfirma zu beauftragen.  
Es gelten die vom Gemeinderat Hefenhofen im Studienprogramm (dat. 25.09.2009) aufgeführten 
Honorarberechnungsfaktoren. Dabei sind die unter Punkt 5.2 aufgeführten Projektierungshinweise zu 
berücksichtigen. 
 

 

5.2 Projektierungshinweise für den Siegerbeitrag 
Seitens des Preisgerichtes werden folgende Projektierungshinweise für den Sieger-Beitrag Nr. 03 / Hebinhova  
angebracht: 

�  Aufzeigen alternativer Dach- und Fensterformen, sodass Argumentationen für eine breitere Akzeptanz in der 
Bevölkerung gefunden werden können. 

�  Beizug der Denkmalpflege im Rahmen der Weiterbearbeitung, sodass eine optimale ortsbauliche Eingliederung 
gewährleistet wird. 

�  Überarbeiten der Umgebung; insbesondere der Parkierung 

�  Überarbeitung der Erschliessung EG-OG (Treppenhaus; Auflagen der FePo sind zu berücksichtigen) 

�  Schalter: Überarbeiten, sodass der Diskretion einen grösseren Stellenwert eingeräumt wird. 

�  Nebenräume Saal: Bessere Bedienung des Stuhllagers und der Kochnische (ev. vergrössern) 

�  Flächenbedarf Feuerwehr ist nochmals zu prüfen und Projekt ggf. anzupassen. 

 

 

5.3 Danksagung 
Im Namen der Veranstalterin des Verfahrens dankt das Preisgericht  einerseits für die termingerechte und 
vollständige Abgabe aller Beiträge sowie für die intensive Auseinandersetzung aller Teams mit der kleinen, aber 
komplexen Aufgabenstellung. Das Preisgericht zeigte sich erfreut über das breite Spektrum der eingereichten 
Beiträge. Die Veranstalterin des Verfahrens ist sich bewusst, dass die einzelnen Beiträge nicht annähernd dem in 
Kauf genommenen Aufwand gewürdigt werden können und dankt allen Verfassern für das beherzte Engagement.  

 

 
 
 



Neubau Gemeindehaus mit Feuerwehrdepot Bericht des Preisgerichtes

 

 

buffonibühler ag, Wuhrstrasse 2a, CH-8580 Amriswil | buffonibuehler.ch Seite 9 

 

6. Ermittlung der Projektverfasser 
Nach Abschluss der Beurteilung und Rangierung erfolgte die Ermittlung der Projektverfasser durch die Öffnung 
der Verfassercouverts. Dabei konnten den Beiträge mit den jeweiligen Kennwörtern folgende Projektverfasser 
zugeordnet werden: 

 

 

�  1. Rang   Beitrag Nr. 03 / Kennwort: Hebinhova 

Verfasser: Oestreich+Schmid Architekten, St.Gallen 

 
�  2. Rang    Beitrag Nr. 01 / Kennwort: 11erHaus 

Verfasser: Rolf Schulthess Architekten, Amriswil 

 

�  Ohne Rangierung Beitrag Nr. 02 / Kennwort: Alpstein 

Verfasser: Peter Dransfeld Architekten, Ermatingen 

 
Beitrag Nr. 04 / Kennwort: Campo 

Verfasser: Thomas K. Keller Architekten, Amriswil 

 
Beitrag Nr. 05 / Kennwort: Modulation 

Verfasser: Olbrecht + Lanter Architekten, Frauenfeld 

 

Beitrag Nr. 06 / Kennwort: schatten‘ sprung 

Verfasser: finger munz architekten, St.Gallen/Arbon 
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7. Beurteilung Wettbewerbsbeiträge 
 

7.1 Beitrag Nr. 01 / 11er Haus 
 
Verfasser: 

Schulthess Architekten Gmbh, 

Rolf Schulthess, Architekt SIA 

Bahnhofstrasse 34 

CH-8580 Amriswil 
 

Mitarbeit: 

Rolf Schulthess 

Anja Vetsch 

Sarah Edelmann 

Dora Bilandzija 
 

Rangierung: 

2. Rang 

 
 
Bericht / Beurteilung durch das Preisgericht: 

Ein schlichter Baukörper mit einer differenziert gestalteten Dachfläche wird in die Mitte der annähernd dreieckigen 
Parzelle gesetzt. In der Setzung und der Gestaltung des Baukörpers wird der Bezug zur Mehrzweckhalle aber 
auch zur umliegenden Bebauung gesucht. 
Der Zugang zur Gemeindeverwaltung erfolgt über den verkehrsfreien, attraktiv gestalteten Gemeindeplatz, der 
mit  geschwungenen Sitzbänken gefasst wird. Im Norden liegt die Zufahrt zum Feuerwehrdepot und zu den 
östlich liegenden Parkplätzen, die über Fusswege mit dem Gemeindeplatz und der Mehrzweckhalle verbunden 
sind. Die Überlagerung des Feuerwehrvorplatzes mit der Zufahrt zu den Parkplätzen ist nicht ideal gelöst. Nicht 
möglich ist die Zufahrt zu den Besucherparkplätzen direkt von der Amriswilerstrasse.  
Ein im Volumen eingeschnittener Vorbereich markiert den Eingang zur Gemeindeverwaltung und zum Saal. Der 
angemessen grosse, gemeinsame Windfang mit den dazugehörenden WC-Anlagen, ermöglicht die Nutzung des 
Gemeindesaals auch ausserhalb der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung. Geradeaus führt ein etwas 
schmaler Durchgang zum innenliegenden Foyer der Gemeindeverwaltung mit dem verglasten Kundenschalter. 
Ein seitlich angeordneter Luftraum mit Galerie ermöglicht die interne Kommunikation mit den Räumen im 
Obergeschoss. Trotz der natürlichen Belichtung über ein Dachoblicht, wirkt der Erschliessungsbereich räumlich 
etwas beengt. Die Büroräume sind untereinander mit verglasten Trennwänden unterteilt und orientieren sich mit 
grosszügigen Fenstern Richtung Süden zum Sportplatz. Das Büro des Gemeindeschreibers sowie der 
Kopierraum liegen nicht wie gefordert neben dem Gruppenbüro. Schlecht gelöst ist die Zugänglichkeit des 
Gruppenbüros ohne direkte Türe vom Foyer aus. Im Kern des Gebäudes sind der Lift, das Treppenhaus sowie 
die WC-Anlagen angeordnet. Fraglich ist, ob der überhohe Gemeindesaal mit der zweiseitigen Befensterung und 
dem grossen Dachoblicht eine angenehme Raumwirkung entfalten kann. Die geforderte direkte Verbindung 
zwischen Saal, Pausenraum und Stuhllager ist nicht gegeben. Organisatorisch gut gelöst ist hingegen der 
Feuerwehrbereich der über den Lift mit dem Untergeschoss und der Verwaltung verbunden ist. 
Die gewünschte Etappierbarkeit ist mit gewissen Einschränkungen möglich. Gemeindeverwaltung und Feuerwehr 
müssen aber zwingend gemeinsam realisiert werden. Die Erweiterungsmöglichkeit mit dem Gemeindesaal wird 
zwar aufgezeigt, ist aber in der Umsetzung aufwändig, da sie den Eingangsbereich tangiert. Zudem müssen im 
Obergeschoss der Verwaltung Räume nachträglich umorganisiert werden. 
Mit der sägerohen, gestrichenen Holzverkleidung und den Fenster- und Dacheinfassungen wird der Bezug zur 
ländlichen Bebauung gesucht. Die Gestaltung der Fassaden ist differenziert und reagiert auf die 
unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse. Das Untergeschoss und der massive Gebäudekern werden in Sichtbeton 
vorgeschlagen. Die übrigen Gebäudeteile sollen in Holzelementbauweise erstellt werden. 
Die angemessene Konstruktion und Materialisierung sowie das kompakte Bauvolumen lassen eine wirtschaftliche 
und ökologisch sinnvolle Realisierung erwarten.  
 
Der Projektvorschlag überzeugt mit der angemessenen Gestaltung des Baukörpers und der Umgebung sowie 
dem kompakten Bauvolumen. In der innenräumlichen Gestaltung und Raumorganisation zeigt das Projekt aber 
gewisse Schwächen. Fraglich bleibt auch, wie sich das Gebäude an mögliche veränderte Bedürfnisse anpassen 
lässt. 
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7.2 Beitrag Nr. 02 / Alpstein 
 
Verfasser: 

dransfeld architekten  

Peter Dransfeld 

Poststrasse 9a 

CH-8272 Ermatingen 
 

Mitarbeit: 

Peter Dransfeld 

Florian Brune 
 

Rangierung: 

Ohne Rangierung,  

ausgeschieden nach dem 1. Wertungstag 

 
 
Bericht / Beurteilung durch das Preisgericht: 

Als Abschluss der öffentlichen Zone wird ein durchwegs zweigeschossiger Baukörper entlang der Nordostgrenze 
des Grundstücks platziert. Dieser besteht aus einer linearen Aufreihung der drei Module, die sich dadurch 
technisch problemlos einzeln verwirklichen lassen. 

Die Parkplätze sind mit eigener Zufahrt zweibündig entlang der Amriswilerstrasse aufgereiht. Eine an sich 
perfekte Lösung, würden nicht noch sechs Plätze fehlen, welche zur zweifelhaften Belebung des 
Gemeindeplatzes vorgeschlagen werden. Durch die Überdachung der östlichen Parkplatzreihe entsteht ein nach 
Süden zum Sportplatz orientierter Gemeindeplatz, der von den Parkplätzen und der Amriswilerstrasse abgetrennt 
ist, zum Preis einer nicht optimalen Auffindbarkeit des Hauptzugangs. 

Die Platzierung der Feuerwehr mit vorgelagertem Platz direkt an der Amriswilerstrasse ist für das Ausrücken 
sicherlich optimal. Beim übrigen Betrieb könnte jedoch die Amriswilerstrasse beim Manöverieren leicht als 
Platzerweiterung verwendet werden, mit hohem Sicherheitsrisiko. Durch die dominante Lage der Feuerwehr wird 
ausserdem die Bedeutung des Gemeindhauses von der Amriswilerstrasse aus gesehen heruntergespielt. 

Die Räume der Gemeindeverwaltung werden durch den ungeschützten, vordachlosen Haupteingang von 
Südwesten her über einen engen Windfang erschlossen. Die Räume sind um eine zweigeschossige Halle 
übersichtlich gruppiert. Durch die relativ grosse Gebäudetiefe und die seitlich angebauten Module zwei und drei 
entstehen innenliegende Räume ohne Fenster (Büro Steuersekretär, Büro disponibel, Besprechungsraum, 
Aufenthaltsraum), was auch bei transparenten Innenwänden nicht hingenommen werden kann. 

Die Verfasser schlagen vor, den Saal, entgegen den Forderungen des Raumprogramms, in das Obergeschoss zu 
verlegen. Dort stellt er quasi die Krönung des Volumens dar, mit Sicht zwar nicht primär auf das 
kennwortgebende Alpsteingebiet, aber immerhin auf die Vorarlberger Alpen. Durch die Platzierung im 
Obergeschoss kann die Dachform sinnvoll genutzt werden. Die Verbindung zum Aufenthaltsraum ist 
gewährleistet. Der geforderte direkte Aussenbezug fehlt jedoch. Problematisch ist auch der Zugang über enge 
Verkehrswege. Die gewünschte betriebliche Trennung zum Gemeindehaus würde diverse aufwändige 
Abschlüsse bedingen. Als weitere Folge der Platzierung des Saals im Obergeschoss sind die Büros der 
Amtsvormundschaft im Erdgeschoss angelegt, was wiederum den Forderungen des Raumprogramms 
widerspricht. Eine Etappierung ist technisch gut möglich, ausser dass der Schutzraum im falschen Modul liegt. 

Ein Verzicht auf die Module zwei oder drei würde allerdings zu wenig attraktiven (vielleicht provisorischen) 
Querfassaden führen. Ausserdem stände das Volumen von Modul eins etwas verloren abseits der 
Amriswilerstrasse.  

Der Vorschlag weist das zweithöchste Volumen aller Arbeiten auf. Die konsequente Verglasung des 
Erdgeschosses ist aus architektonischer Sicht zwingend, stellt aber weder aus wirtschaftlicher noch aus 
ökologischer Sicht einen grossen Beitrag dar. Das Ideal einer über einem transparenten Sockel schwebenden 
dynamischen Grossform bildet als grossstädtische Lösung einen totalen Widerspruch zur vorhandenen ländlichen 
Bauweise. Eine verfehlte Grundhaltung und die aufgezeigten betrieblichen Mängel können durch den 
anerkennenswerten starken Ausdruck und den übrigen Qualitäten leider nicht aufgewogen werden. 
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7.3 Beitrag Nr. 03 / Hebinhova 
 
Verfasser: 

Oestreich+Schmid GmbH 

Architekten BSA / SIA 

Schillerstrasse 9 

CH-9000 St.Gallen 
 

Mitarbeit: 

Peter Oestreich 

Markus Schmid 
 

Rangierung: 

1. Rang, Sieger 

 
 
 
Bericht /Beurteilung durch das Preisgericht: 

Ausgehend von einer ortsbaulichen Analyse werden zwei präzis gesetzte, gegeneinander abgedrehte, kompakte 
Volumen auf das Grundstück am nördlichen Weilerrand gesetzt. Das neue Gemeindehaus wird von den 
Verfassern als Gegenpart zum markanten Haus Roter Öpfel verstanden. Das kleinere Feuerwehrdepot liegt 
etwas zurückversetzt am östlichen Rand des Areals. Der Projektvorschlag fügt sich selbstverständlich in die 
heterogene ländliche Bebauung ein und widerspiegelt das Bebauungsmuster der zahlreichen ortstypischen 
Gehöfte.  
Eine neu gesetzte Linde begrenzt zusammen mit den beiden Bauten einen an sich attraktiven Dorfplatz, der aber 
leider auch als Zufahrt zu den Parkplätzen dient. Die anzahlmässig zu knappen Parkplätze schliessen den 
Gemeindeplatz etwas unschön gegen Süden ab. Die Feuerwehrzufahrt erfolgt richtigerweise auf der Rückseite 
des Gemeindehauses  entlang dem nordöstlichen Rand des Grundstücks.  
Der Zugang zum Gemeindehaus erfolgt über eine im Volumen eingeschnittene Vorzone, von der aus auch der 
Gemeindesaal erschlossen wird. Nach dem Windfang öffnet sich der Raum zu einer von oben belichteten, 
zweigeschossigen Empfangshalle mit einem frei stehenden Kundenschalter, der in dieser offenen Form die 
gewünschte Diskretion nicht erlaubt. Sämtliche Büros im Erd- und Obergeschoss sind direkt von der Halle aus 
erschlossen, was die gewünschte offene Kommunikation in hohem Masse ermöglicht. Nicht ganz zu überzeugen 
vermögen hingegen die etwas peripher liegende Treppe und der schlecht auffindbare Lift. Der Sanitärbereich mit 
dem Lift ist so platziert, dass er sowohl von der Gemeindeverwaltung wie auch vom Gemeindesaal aus 
unabhängig genutzt werden kann. Die gewünschte direkte Verbindung zwischen Gemeindesaal und Pausenraum 
fehlt, könnte aber mit Einschränkungen via Lift erfolgen. Einfach und gut organisiert, jedoch in der Fläche zu 
knapp, ist das Feuerwehrdepot. 
Die vorgegebene Etappierung wurde von den Projektverfassern kritisch hinterfragt und auf eine neue, 
überzeugende Weise interpretiert. Das Feuerwehrdepot wird als separates, schwach isoliertes Nebengebäude 
vorgeschlagen, dass bei geänderten Bedürfnissen sogar umgenutzt werden könnte. Die Gemeindeverwaltung, 
der Gemeindesaal und die weiteren Büroflächen werden in einem kompakten, zweigeschossigen Volumen 
zusammengefasst, das sinnvollerweise in einem Zuge realisiert werden müsste. Da der Gemeindesaal und die 
weiteren Büroflächen aber übereinander angeordnet sind, könnte dieser Bereich in einer ersten Etappe auch im 
Rohbauzustand belassen werden, oder sogar flexibel genutzt werden. 
Die beiden Volumen sind als einfache, holzverkleidete Kuben gestaltet. In der Gestaltung von Haupt- und 
Nebengebäude reagieren die Verfasser jedoch differenziert. So sucht das Gemeindehaus mit seiner farbig 
veredelten Holzlattung und den regelmässig angeordneten Fensteröffnungen den Bezug zum Haus Roter Öpfel. 
Das Feuerwehrdepot zeigt sich hingegen mit seiner rohen Bretterschalung klar als Nebengebäude. Beide 
Gebäude werden in einer vorfabrizierten Holzelement-Konstruktion vorgeschlagen. Trotz den nicht ortstypischen 
Flachdächern fügen sich die beiden Gebäude dank der ortsbaulichen Setzung und der angemessenen 
Materialisierung gut in die ländliche Bebauung ein.  
Mit der kompakten Gebäudeform, der einfachen, nachhaltigen Konstruktion und Materialisierung erfüllt der 
Projektvorschlag in hohem Masse die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und ökologische Realisierung. 
 
Das Projekt Hebinova überzeugt mit seiner angemessenen architektonischen Haltung und dem durchdachten, 
flexiblen Grundrisskonzept. Der Projektvorschlag zeigt in allen Bereichen eine hohe Qualität und erfüllt 
weitgehend die aufgestellten Vorgaben des Wettbewerbs. 
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Situation Innenraumperspektiven 

 

 
Ansichten 
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7.4 Beitrag Nr. 04 / Campo 
 
Verfasser: 

Thomas K. Keller 

Architekt ETH BSA SIA 

Nordstrasse 10 

CH-8580 Amriswil 
 

Mitarbeit: 

Thomas K. Keller 

Sindy Meuschke 

Eveline Blunschi 

Reto Egloff 

Markus Krattiger / Krattiger Engineering 
(Beratung Holzbau/Dachkonstruktion) 
 
Rangierung: 

Ohne Rangierung, 

ausgeschieden nach dem 1. Wertungstag 

 
 

Bericht / Beurteilung durch das Preisgericht: 

Der Gebäudekörper des Projekts "campo" liegt parallel zur nordöstlichen Grenze des Wettbewerbsareals und 
schliesst dieses nach Nordosten ab. Das gesamte Volumen wird mit einem flach geneigten Satteldach überdeckt. 
Die polygonale Gesamtform hinterlässt spickelartige Restflächen, die nicht einfach zu nutzen sind. 

Die Feuerwehr ist mit vorgelagertem Platz direkt auf die Amriswilerstrasse ausgerichtet, die dadurch zur 
unerwünschten Platzerweiterung werden könnte. Der Zugang zum Gemeindehaus führt wenig attraktiv über den 
etwas unklar strukturierten Parkplatz. Die gewählte Platzierung der Zufahrten führt zu einer Öffnung der Plätze 
zur Amriswilerstrasse praktisch über die ganze Parzellenlänge. Für die Nutzung des Saals ausserhalb der 
Bürozeiten der Gemeindeverwaltung wird ein eigener Zugang von Südosten angeboten. Dieser ist jedoch schwer 
auffindbar. Der Gemeindeplatz nach Südosten mit Morgensonne verfügt über keine räumlichen Qualitäten, hat 
aber eine gute Beziehung zum Saal und zum bestehenden Sportplatz. 

Die Verfasser verzichten auf die Erfüllung der Forderung nach einer möglichen Etappierbarkeit.  

Der Zugang zur Gemeindeverwaltung erfolgt geschützt durch ein Vordach in sieben Metern Höhe durch einen 
trichterförmigen Windfang in angemessener Grösse. Die Eingangshalle reicht über zwei Geschosse bis unter das 
Dach, könnte aber durch das Fehlen eines allseitigen Umgangs im Obergeschoss etwas schachtartig wirken. Die 
Büros im Erdgeschoss sind funktional einwandfrei angeordnet. Der Besprechungsraum erhält kein Tageslicht. 
Eine zweiläufige Treppe und ein Lift mit zu engem Vorplatz führen in das Unter- bzw. Obergeschoss. Hier 
befinden sich – korrekt nach Raumprogramm – das Besprechungszimmer, das Büro für den Gemeindeammann 
und die Büros für die Amtsvormundschaft, diese teilweise mit ungünstigem Raumformat und schlechter 
Belichtung. Die gewählte Dachform kann in einigen Räumen – sofern innen sichtbar – als Bereicherung gesehen 
werden, in anderen führt sie aber zu nicht optimalen Unter- oder Überhöhen. Definitiv von der Dachform 
profitieren kann der Saal, der trotz der gewünschten Lage im Erdgeschoss eine angemessene Höhe erhält. Die 
Möglichkeit eines separaten Zugangs zum Saal wird geschätzt. Beim Behinderten-WC sind trotzdem Nutzungs-
Überschneidungen vorhanden. Das Stuhllager liegt ungünstig zum Saal. 

Die Materialisierung kann sich nach Angabe der Verfasser nach den Kosten richten, es werden keine 
Präferenzen genannt. Die pro Fassade einheitliche Befensterung wirkt undifferenziert und geht nicht auf die zu 
belichtenden Räume ein.  
Der Rauminhalt bewegt sich etwas über dem Mittel aller Projekte.  

Das simple Überdachen des etwas unstrukturiert ausgelegten Raumprogramms mit einem untypisch flachen 
Satteldach kann in der vorgeschlagenen Dimension die Forderung nach guter ortsbaulicher Eingliederung nicht 
erfüllen. Das Ignorieren der Vorgabe nach modularem Aufbau wird ausserdem als Verstoss gewertet. 
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7.5 Beitrag Nr. 05 / Modulation 
 
Verfasser: 

Olbrecht + Lanter AG 

Architekten FH SIA 

Industriestrasse 21 

CH-8500 Frauenfeld 
 

Mitarbeit: 

Marcel Olbrecht 

David Hofer 

Reto Bächli 

Luca Mathys 

René Stebler 
 

Rangierung: 

Ohne Rangierung, 

ausgeschieden nach dem 1. Wertungstag 

 
Bericht / Beurteilung durch das Preisgericht: 

Die Projektverfasser setzen einen einfachen, länglichen Baukörper parallel zum Sportplatz und zur 
Mehrzweckhalle an die südliche Parzellengrenze. Unter dem flach geneigten, von Shedoblichtern unterbrochenen 
Dach, sind sämtliche Nutzungen nebeneinander zusammengefasst. Dies ermöglicht zwar die etappierte 
Realisierung der verschiedenen Nutzungseinheiten, fraglich bleibt jedoch die gestalterische Wirkung der 
einzelnen Bauetappen. 
 
Die Erschliessung erfolgt von Norden über einen wenig attraktiven Vorplatz mit Feuerwehrzufahrt und Parkierung. 
Durch die Anordnung des Feuerwehrdepots nahe der Amriswilerstrasse erscheint der Baukörper zur Strasse hin 
zu abweisend. Der in der Mitte des Gebäudes liegende Eingang zur Gemeindeverwaltung wird mit einem etwas 
zufällig wirkenden Vordach markiert. Östlich des Gebäudes, dem Gemeindesaal vorgelagert, ist der kleine, etwas 
abseits liegende Gemeindeplatz angeordnet. 
 
Unter dem gemeinsamen Vordach liegen die beiden Eingänge zur Gemeindeverwaltung und zum Gemeindesaal. 
Im Erdgeschoss sind richtigerweise die Publikumsbereiche, im Obergeschoss die übrigen Verwaltungsbereiche 
angeordnet. Die unattraktive Erschliessungszone und insbesondere die fehlende Sichtverbindung zwischen Erd- 
und Obergeschoss verunmöglichen aber die gewünschte offene Kommunikation zwischen den einzelnen 
Bereichen. Unverständlich ist auch die Anordnung des Diskret-Besprechungsraums hinter einer Glasfront direkt 
neben dem Eingangsbereich. Gut gelöst sind hingegen der Zugang zum Gemeindesaal, die räumliche 
Verbindung zwischen Pausenbereich und Saal sowie der gesamte Feuerwehrbereich. 
 
Die Gestaltung des lang gestreckten Baukörpers mit der shedartigen Dachform und der stabartigen 
Holzverkleidung mit grossen Fugen wirkt etwas ortsfremd und aufgesetzt. Die Gestaltung der Fassaden mit den 
teilweise hinter der Holzverkleidung liegenden Fenstern scheint eher zufällig. Für die Konstruktion wird eine 
Massivbauweise in Beton mit Aussendämmung und Holzverkleidung vorgeschlagen. 
 
Das Gebäudevolumen liegt im Mittel der sechs Projektvorschläge. Die Räume der Gemeindeverwaltung sind alle 
etwas grösser als gefordert und zudem wird noch ein nicht verlangter Reserveraum ausgewiesen. Zusammen mit 
der doch etwas aufwändigen Konstruktion und Materialisierung ist eine wirtschaftliche Realisierung kaum zu 
erreichen. 
 
Der Projektvorschlag zeigt in einigen Bereichen gute Ansätze, vermag aber insbesondere in der 
Grundrissgestaltung der Gemeindeverwaltung und in der architektonischen Gestaltung nicht ganz zu überzeugen.  
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7.6 Beitrag Nr. 06 / schatten `sprung 
 
 
Verfasser: 

fingermunz architekten sia 

Dufourstrasse 99 

CH-9000 St.Gallen 
 

Mitarbeit: 

Thomas Munz 

René Finger 
 

Rangierung: 

Ohne Rangierung, 

ausgeschieden nach dem 1. Wertungstag 

 
 
 

Bericht /Beurteilung durch das Preisgericht: 

Der Baukörper des Projekts "schatten `sprung" markiert den nordöstlichen Abschluss der Gebäudegruppe. Er 
steht ungefähr parallel zu den übrigen Gebäuden, bzw. unter ca. 45 Grad abgewinkelt zur Amriswilerstrasse. 
Durch die Ausbildung als Winkel entsteht auf natürliche Art und Weise ein räumlich erfassbarer Gemeindeplatz, 
der aber leider durch die angrenzenden Räume keine Belebung erfährt. Die Parkierung erfolgt, vom Zugang für 
Fussgänger getrennt, entlang der Grenze zum Sportplatz, der dadurch funktionell abgekoppelt wird. Drei 
Parkplätze fehlen. Die Feuerwehr ist nach Norden orientiert. Dadurch erscheint sie von der Amriswilerstrasse aus 
gesehen nicht zu dominant und tritt nicht in Konkurrenz zum Haupteingang. Trotzdem ist die Forderung nach 
schnellem Ausrücken und ungefährlichem Manövrieren auf dem Vorplatz erfüllt. 

Nach Ansicht der Projektverfasser macht das separate Erstellen der einzelnen Module keinen Sinn. Es wird 
vorgeschlagen, das gesamte Volumen zu erstellen und lediglich den Innenausbau und die technischen 
Installationen der vielleicht umstrittenen Räume nicht oder später auszuführen. Der Zwang zur gesamthaften 
Realisierung wird jedoch negativ gewertet. Der Zugang erfolgt angenehm über eine gedeckte Vorzone und den 
eher kleinen Windfang vom Gemeindeplatz aus. Die Büros sind übersichtlich um eine zentrale Halle gruppiert. 
Diese erhält allerdings wenig Tageslicht und schafft kaum eine optische Verbindung zum Obergeschoss. Das 
Büro des Gemeindeschreibers liegt nicht wie gewünscht neben dem Gruppenbüro. 

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wird der im Erdgeschoss geforderte Saal im Obergeschoss platziert, und 
zwar ausgerechnet auf dem höchsten aller Erdgeschossräume – nämlich der Einstellhalle für die Feuerwehr. Dies 
führt einerseits zu unerwünschten Stützen im Raum der Feuerwehr und andererseits zu komplizierten 
Zugangswegen durch das Gemeindehaus, die zudem eng und – mangels Ausblickmöglichkeiten – unattraktiv 
ausgestaltet sind. Um die Forderung nach separatem Abendbetrieb zu erfüllen, wären aufwändige zusätzliche 
Abtrennungen im Erd- und Obergeschoss notwendig. Die Belichtung des Saals erfolgt vorwiegend über 
Dachöffnungen, Ausblicke in die attraktive Umgebung bleiben auf ein einziges Fenster beschränkt. Die geforderte 
Beziehung zum Aufenthaltsraum ist infolge des Höhenversatzes nicht möglich. Die übrigen Räume im 
Obergeschoss sind entlang eines wiederum tageslichtfreien Korridors angelegt. Die Büros der 
Amtsvormundschaft sind ungünstig proportioniert. Das Volumen wird durch ein Faltwerk aus Satteldächern und 
Quergiebeln gekrönt. Hier könnte sich eine interessante Verbindung von traditioneller mit zeitgenössischer 
Baukultur entwickeln. Leider nimmt das Dach die Geometrie der darunterliegenden Räume kaum auf, sondern 
schafft eine zusätzliche aufgesetzte Raumschicht und verhilft dem Projekt damit zum höchsten Rauminhalt aller 
Arbeiten. Die im wortreichen Erläuterungsbericht angedachte Fassadengestaltung mit unterschiedlich 
reflektierenden weissen Streifen ist leider nicht genauer verifiziert, könnte aber ebenfalls zu einem Beitrag in 
Richtung zeitgemässes Bauen in historischer Umgebung entwickelt werden. Trotz der in dieser Radikalität 
unzulässigen Interpretation der Forderung nach etappierbarer Erstellung und damit groben Vereinfachung der 
Aufgabe überzeugt der Vorschlag vor allem aus funktioneller Sicht nicht. Hingegen wird der Beitrag zur guten 
Einpassung ins Ortsbild, wie auch die Eigenständigkeit der Arbeit anerkannt. 
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8. Genehmigung durch das Preisgericht 
Das Preisgericht erklärt sich mit dem vorliegenden Bericht einverstanden und hat diesen im Zirkulationsverfahren 
per 8. Januar 2010 einstimmig genehmigt. 

 

Hefenhofen, 8. Januar 2010 

 

Für das Preisgericht: 

 
Name: Unterschrift: 

 

 

 
Priska Schwarz, Sachpreisrichterin 
Frau Gemeindeammann / Mitglied Baukommission, Gmd. Hefenhofen 
 

 

 
Peter Lippuner, Sachpreisrichter 
Mitglied Baukommission, Gmd. Hefenhofen 
 

 

 
Ueli Wepfer, Fachpreisrichter (Vorsitz) 
Dipl. Architekt ETH/SIA/BSA, Arbon 
 
 
 
 
Werner Keller, Fachpreisrichter 
Architekt SWB, Weinfelden  
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9. Verzeichnisse 
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�  Studienprogramm (Grundlage Projektwettbewerb) vom 25.09.2009 
�  Nutzungskonzept vom 25.09.2009 
�  Begehung vom 5.10.2009 
�  Fragenbeantwortung vom 07.10.2009 
�  Gesetzliche Grundlagen: Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Hefenhofen / Planungs- und 

Baugesetz des Kantons Thurgau 
�  SIA-Norm 416, Verein SIA, Zürich, Ausgabe 2003 
�  Plandokumentation A3 resp. Originalpläne der Wettbewerbsbeiträge  
�  Vorprüfbericht, dat. 9.12.2009 
�  Bericht vergleichende Grobkostenschätzung, dat.10.12.2009 

 


